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(54) FÜHRUNGSVORRICHTUNG ZUR FÜHRUNG VON PRODUKTEN IN EINEM 
VERKAUFSAUTOMATEN

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Füh-
rungsvorrichtung zur Führung von Produkten in einem
Verkaufsautomaten, wobei die Produkte aus einem Wa-
renfach über die Führungsvorrichtung einer Ausgabeöff-
nung zuführbar sind, mit einem Auflageelement zur Auf-
lage zumindest eines Produkts, wobei das Produkt auf
einer Oberfläche des Auflageelements auflegbar ist, mit
zumindest einem Führungsarm (8), der mit dem Aufla-

geelement derart verbunden ist, dass das Auflageele-
ment in eine horizontale Ebene und in zumindest eine
geneigte Ebene ausrichtbar ist, wobei bei Ausrichtung in
einer geneigten Ebene das Produkt über die Oberfläche
des Auflageelements rollend und/oder gleitend zu der
Ausgabeöffnung beförderbar ist. Die vorliegende Erfin-
dung betrifft ferner ein Verfahren zur Führung von Pro-
dukten in einem Verkaufsautomaten.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Füh-
rungsvorrichtung zur Führung von Produkten in einem
Verkaufsautomaten. Des Weiteren betrifft die Erfindung
ein Verfahren zur Führung von Produkten in einem Ver-
kaufsautomaten.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Warenverkaufsautomaten oder kurz Verkaufs-
automaten, die häufig auch als Selbstverkäufer bezeich-
net werden, werden seit langem für den Verkauf von Le-
bensmitteln, Getränken, Zigaretten oder anderer Gegen-
stände eingesetzt und können in einer Vielzahl unter-
schiedlicher Ausgestaltungen ausgebildet sein, so bei-
spielsweise als Süßwarenautomaten, Getränkeautoma-
ten, Zigarettenautomaten, Gemischtwarenautomaten
und dergleichen. Im Falle eines Kombiautomaten kön-
nen ebenso Pfandgüter in den Automaten zurückgege-
ben werden.
[0003] Bei den Pfandgütern kann es sich um Produkte
wie beispielsweise PET-Flaschen, CO2-Flaschen, Glas-
flaschen, Getränkedosen, Mehrwegartikel oder Ähnli-
ches handeln, die in einem Rücknahmesystem gesam-
melt werden sollen. Im Falle eines Warenverkaufsauto-
maten bzw. Verkaufsautomaten kann es sich um Güter
unterschiedlicher Abmessungen handeln, die beispiels-
weise einen runden oder eckigen Querschnitt aufweisen.
[0004] Bei der Ausgabe von den Produkten bzw. Gü-
tern werden diese aus einem Warenschacht bzw. aus
mehreren Warenschächten in Richtung einer Ausgabe-
öffnung befördert. In dem Bereich zwischen dem Waren-
schacht und der Ausgabeöffnung ist entweder eine Art
Fördereinrichtung erforderlich, oder es muss ein Gefälle
umgesetzt werden, um die Produkte bzw. Güter in Rich-
tung der Ausgabeöffnung zu befördern.
[0005] Aufgrund beengter Platzverhältnisse in einem
Warenautomaten bzw. Verkaufsautomaten sollte die
Fördereinrichtung bzw. Rampe möglichst platzsparend
ausgeführt sein. Weiterhin ist es wünschenswert, ein Ge-
fälle sowie eine Fallhöhe an die unterschiedlich ausge-
bildeten Güter bzw. Produkte anzupassen, sodass Güter
beziehungsweise Produkte unterschiedlicher Grö-ße so-
wie unterschiedlichen Querschnitts sicher zu der Ausga-
beöffnung befördert werden können.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte Füh-
rungsvorrichtung zur Führung von Produkten in einem
Verkaufsautomaten sowie ein Verfahren zur Führung
von Produkten in einem Verkaufsautomaten mit einer
Führungsvorrichtung anzugeben.
[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-

ne Führungsvorrichtung mit den Merkmalen des Paten-
tanspruchs 1 und/oder mit einem Verfahren mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 13 gelöst.
[0008] Demgemäß ist vorgesehen:

Eine Führungsvorrichtung zur Führung von Produk-
ten in einem Verkaufsautomaten, wobei die Produk-
te aus einem Warenfach über die Führungsvorrich-
tung einer Ausgabeöffnung zuführbar sind, mit ei-
nem Auflageelement zur Auflage zumindest eines
Produkts, wobei das Produkt auf einer Oberfläche
des Auflageelements auflegbar ist, mit zumindest ei-
nem Führungsarm, der mit dem Auflageelement der-
art verbunden ist, dass das Auflageelement in eine
horizontale Ebene und in zumindest eine geneigte
Ebene ausrichtbar ist, wobei bei Ausrichtung in einer
geneigten Ebene das Produkt über die Oberfläche
des Auflageelements rollend und/oder gleitend zu
der Ausgabeöffnung beförderbar ist.

Ein Verfahren zur Führung von Produkten in einem
Verkaufsautomaten, wobei die Produkte aus einem
Warenfach über eine Führungsvorrichtung einer
Ausgabeöffnung zugeführt werden, insbesondere
mit einer Führungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, umfassend die Schritte: Be-
fördern von zumindest einem Produkt aus dem Wa-
renfach auf ein horizontal ausgerichtetes Auflagee-
lement, wobei das Produkt eine Oberfläche des Auf-
lageelements kontaktiert, Ausrichten des Auflagee-
lements in eine geneigte Ebene, sodass das Produkt
über die Oberfläche des Auflageelements rollend
und/oder gleitend zu der Ausgabeöffnung befördert
wird, wobei die Ausrichtung des Auflageelements
mit zumindest einem Führungsarm erfolgt, der mit
dem Auflageelement verbunden ist.

[0009] Die der vorliegenden Erfindung zugrundelie-
gende Erkenntnis besteht darin, eine kippbare Rampe
auszubilden, die über eine geometrische Ausgestaltung
sowie Neigung des zumindest einen Führungsarms we-
nig Bauraum benötigt.
[0010] Die der vorliegenden Erfindung zugrundelie-
gende Idee besteht darin, die Rampe durch ein Auflage-
element auszubilden, das in eine horizontale Ausrich-
tung sowie in zumindest eine geneigte Ausrichtung be-
wegt werden kann. Dadurch kann eine Abrutschfläche
bzw. Abrollfläche für die Produkte bzw. Güter ausgebildet
werden, sodass diese quasi automatisiert zu der Ausga-
beöffnung bewegt werden können. Die Neigung kann an
die Art der Produkte angepasst werden. Weisen die Pro-
dukte beispielsweise einen runden Querschnitt auf, so
ist lediglich eine geringe Neigung erforderlich, da die Pro-
dukte einfach durch die Schwerkraft zu der Ausgabeöff-
nung über die Oberfläche des Auflageelements abrollen.
Sind die Produkte hingegen mit einem eckigen Quer-
schnitt ausgeformt, so kann eine stärkere Neigung not-
wendig sein, um ein Gleiten bzw. Rutschen der Produkte
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über die Oberfläche des Auflageelements zu ermögli-
chen, das eine Haftreibung überwindet.
[0011] Weiterhin vorteilhaft kann die Fallhöhe für die
Produkte beziehungsweise Güter reduziert werden, da
das Auflageelement parallel nach oben in Richtung der
Warenfächer bzw. des Warenfachs bewegt werden
kann.
[0012] Der Führungsarm ist bevorzugt unterhalb des
Auflageelements vorgesehen, sodass dieser die Ober-
fläche des Auflageelements nicht beeinflusst. Bevorzugt
ist der Führungsarm gelenkig mit dem Auflageelement
gelagert, sodass ein beliebiger Neigungswinkel zwi-
schen dem Auflageelement und dem Führungsarm aus-
gebildet werden kann.
[0013] Der Führungsarm kann mit einem ersten En-
dabschnitt mit dem Auflageelement, und mit einem zwei-
ten Endabschnitt mit einem Untergrund verbunden sein.
Bei dem Untergrund kann es sich um eine Basis handeln,
die innerhalb des Verkaufsautomaten vorgesehen ist,
beispielsweise eine Bodenplatte des Verkaufsautoma-
ten. Durch eine Neigung des Führungsarms kann der
Abstand zwischen dem ersten Endabschnitt und dem
zweiten Endabschnitt verringert werden. Dadurch kann
das Auflageelement abgesenkt werden.
[0014] Der Führungsarm ist bevorzugt wesentlich kür-
zer als das Auflageelement ausgeführt, insbesondere in
einem Verhältnis 1:7 bis 1:4, bevorzugt 1:5. Dadurch
kann die gesamte Führungsvorrichtung eine sehr gerin-
ge Bauhöhe aufweisen, wobei das Auflageelement in ei-
nem geneigten Zustand, d. h. im Falle der geneigten Ebe-
ne, die komplette Bauhöhe überspannen kann. So kann
ein Ende des Auflageelements derart abgesenkt werden,
dass es bis zu einer Höhe eines unteren Endabschnitts,
d. h. eines zweiten Endabschnitts, des Führungsarms
hinabbewegt wird.
[0015] Es kann beispielsweise ein Stützmechanismus
vorgesehen sein, der den Führungsarm in der gewünsch-
ten Neigung hält. Dieser kann in dem Führungsarm in-
tegriert sein, oder von einer Position außen an dem Füh-
rungsarm einen Kontakt zu einer Basis bzw. zu einem
Untergrund herstellen.
[0016] Der Stützmechanismus kann beispielsweise
mechanisch oder hydraulisch ausgeführt sein. Ebenso
kann es sich um einen elektrischen Antrieb handeln.
[0017] Sind mehrere Führungsarme vorgesehen, so
ist der Stützmechanismus bevorzugt lediglich an einem
Führungsarm vorgesehen, wobei die komplette Füh-
rungsvorrichtung gesteuert werden kann.
[0018] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den weiteren Unteransprüchen
sowie aus der Beschreibung unter Bezugnahme auf die
Figuren der Zeichnung.
[0019] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
können ein erster Führungsarm und ein zweiter Füh-
rungsarm umfasst sein. Die Führungsarme können eine
Art Parallelogramm ausbilden, und beabstandet vonein-
ander mit dem Auflageelement verbunden sein. Dadurch
kann das Auflageelement an zwei konkreten Punkten in

der Höhe abgestützt werden, wobei die Neigung des Auf-
lageelements präzise einstellbar ist, insbesondere auch
dann, wenn lediglich eine gelenkige Lagerung zwischen
jedem Führungsarm und dem Auflageelement vorliegt.
[0020] Gemäß einer Weiterbildung können die Füh-
rungsarme eine unterschiedliche Länge aufweisen. Da-
durch kann besonders vorteilhaft ohne weitere mecha-
nische oder hydraulische Elemente eine schiefe Ebene
eingestellt werden. Mit anderen Worten kann eine Art
Parallelogramm ausgebildet werden, das zwei zueinan-
der parallel ausgerichtete Führungsarme aufweist, wenn
das Auflageelement horizontal ausgerichtet vorliegt.
Wird das Auflageelement in die geneigte Ebene bewegt,
erfolgt eine unterschiedliche Neigung der beiden Füh-
rungsarme, sodass diese nicht mehr in einem parallelen
Zustand vorliegen.
[0021] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
können die Führungsarme jeweils mit einem ersten En-
dabschnitt an einer Unterseite des Auflageelements ge-
lagert sein, und jeweils mit einem zweiten Endabschnitt
an einer Basis befestigbar sein, wobei die Basis des ers-
ten Führungsarms in einer zu der Basis des zweiten Füh-
rungsarms unterschiedlichen Höhe angeordnet ist. Da-
durch kann besonders vorteilhaft zum einen ein Paralle-
logramm, wie oben beschrieben, und zum anderen im
Falle einer schiefen Ebene eine unterschiedliche Nei-
gung der beiden Führungsarme ausgebildet werden.
[0022] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann ein Neigungswinkel zwischen dem Auflageelement
und dem ersten Führungsarm größer als ein Neigungs-
winkel zwischen dem Auflageelement und dem zweiten
Führungsarm ausgebildet sein, wenn das Auflageele-
ment in einer geneigten Ebene ausgerichtet ist. In einem
derartigen Fall ist das Auflageelement an dem zweiten
Führungsarm weiter abgesenkt, wobei der Grad der Ab-
senkung durch die Länge des zweiten Führungsarms be-
einflusst werden kann.
[0023] Bevorzugt ist ein Neigungswinkel zwischen
dem Auflageelement und dem ersten Führungsarm so-
wie dem zweiten Führungsarm im Falle einer horizonta-
len Ebene identisch. Insbesondere sind die beiden Füh-
rungsarme bereits im Falle einer horizontalen Ebene in
einem Neigungswinkel zwischen 30 und 60° bezüglich
des Auflageelements angeordnet. Dadurch kann eine
stufenlose Einstellung des Auflageelements von einer
horizontalen Ebene in eine beliebige schiefe Ebene si-
chergestellt werden, da die Führungsarme nicht aus ei-
ner anfänglichen vertikalen Position heraus bewegt wer-
den müssen.
[0024] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann der Neigungswinkel des zweiten Führungsarms
zwischen 0° und 10° betragen, wenn das Auflageelement
in einer geneigten Ebene ausgerichtet ist. Insbesondere
kann der Neigungswinkel beispielsweise 5° betragen.
[0025] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann der Neigungswinkel des ersten Führungsarms zwi-
schen 10° und 20° betragen, wenn das Auflageelement
in einer geneigten Ebene ausgerichtet ist. Insbesondere
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kann der Neigungswinkel beispielsweise 16° aufweisen.
[0026] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann das Auflageelement bei Ausrichtung in einer ge-
neigten Ebene um einen Winkel von 1° bis 5° bezüglich
der horizontalen Ebene geneigt sein. Insbesondere kann
der Winkel beispielsweise 3° betragen.
[0027] Für die unterschiedlich genannten Neigungs-
winkel bzw. Winkel kann das Auflageelement um einen
gewünschten Betrag abgesenkt werden. Beispielsweise
kann ein Abstand zwischen einem ersten und einem
zweiten Endabschnitt des Führungsarms im Falle einer
horizontalen Ebene bei 130 mm bis 150 mm liegen.
[0028] Wird nun eine geneigte Ebene ausgebildet, so
kann sich dieser Abstand auf 90 mm bis 110 mm verrin-
gern.
[0029] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann an einem Führungsarm ein Antriebselement ange-
ordnet sein, um die Führungsarme zu neigen. Es kann
beispielsweise ein Elektromotor eingesetzt werden. Wei-
terhin kann eine Spindel, eine Gelenkwelle und eine
Kupplung umfasst sein.
[0030] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann das Antriebselement zwischen den Führungsar-
men angeordnet sein. Dadurch kann weiterer Bauraum
eingespart werden, da das Antriebselement unterhalb
des Auflageelements angeordnet werden kann. Vorteile
ergeben sich insbesondere gegenüber einem Zahnstan-
genantrieb oder im Falle eines Kolbens, die wesentlich
mehr Bauraum auch neben dem Auflageelement benö-
tigen. Sind zwei oder mehr Führungsarme vorgesehen,
so ist lediglich ein Antrieb an einem Führungsarm aus-
reichend, um die komplette Führungsvorrichtung in die
gewünschte Neigung zu bewegen. Dies ist durch die
Kopplung des Antriebselements mit einem Führungsarm
möglich, der wiederum an dem Auflageelement gekop-
pelt ist, wobei das Auflageelement wiederum an dem
zweiten Führungsarm und jedem weiteren Führungsarm
gekoppelt ist.
[0031] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann die Oberfläche des Auflageelements in der geneig-
ten Ebene an keiner Position höher angeordnet sein als
in der horizontalen Ebene. Durch die Neigung des zu-
mindest einen Führungsarms kann daher bevorzugt eine
vertikale Absenkung sowie ein im Wesentlichen horizon-
tales Verschieben des Auflageelements umgesetzt wer-
den. Dadurch kann verhindert werden, dass das Aufla-
geelement zu nahe an eines der Warenfächer heran-
rückt, wodurch ein Herausfallen der Produkte bzw. Güter
aus dem Warenfach verhindert werden würde.
[0032] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann das Auflageelement in der geneigten Ebene im Ver-
gleich zu der horizontalen Ebene in Richtung des zweiten
Führungsarms verschoben angeordnet sein. Bevorzugt
ist der Führungsarm ebenso bereits im Falle einer hori-
zontalen Ebene in die Richtung geneigt, in welche sich
das Auflageelement bewegt, wenn es in die geneigte
Ebene ausgerichtet wird.
[0033] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform

des Verfahrens können ein erster Führungsarm und ein
zweiter Führungsarm umfasst sein, wobei die Führungs-
arme eine unterschiedliche Länge aufweisen, sodass ein
Neigungswinkel des zweiten Führungsarms zwischen 0°
und 10° beträgt und der Neigungswinkel des ersten Füh-
rungsarms zwischen 10° und 20° beträgt, wenn das Auf-
lageelement in der geneigten Ebene ausgerichtet ist. Für
das Verfahren gelten dieselben Merkmale und Vorteile,
wie bezüglich der Führungsvorrichtung beschrieben.
[0034] Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen lassen sich, sofern sinnvoll, beliebig miteinander
kombinieren. Weitere mögliche Ausgestaltungen, Wei-
terbildungen und Implementierungen der Erfindung um-
fassen auch nicht explizit genannte Kombinationen von
zuvor oder im Folgenden bezüglich der Ausführungsbei-
spiele beschriebenen Merkmale der Erfindung. Insbe-
sondere wird dabei der Fachmann auch Einzelaspekte
als Verbesserungen oder Ergänzungen zu der jeweiligen
Grundform der vorliegenden Erfindung hinzufügen.

INHALTSANGABE DER ZEICHNUNG

[0035] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand der in den schematischen Figuren der Zeichnung
angegebenen Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es
zeigen dabei:

Fig. 1 eine Parallelogrammführung aus dem Stand
der Technik;

Fig. 2 eine Parallelogrammführung aus dem Stand
der Technik;

Fig. 3 eine Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Führungsvorrichtung;

Fig. 4 die Führungsvorrichtung aus Fig. 3 mit ge-
neigte Auflageelement;

Fig. 5 eine weitere Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Führungsvorrichtung;

Fig. 6 die weitere Ansicht der Ausführungsform aus
Fig. 5;

Fig. 7 die Führungsvorrichtung aus Fig. 5 mit ge-
neigte Auflageelement;

Fig. 8 die Führungsvorrichtung aus Fig. 5 mit ebe-
nem Auflageelement und aufgelegten Pro-
dukten;

Fig. 9 die Führungsvorrichtung aus Fig. 5 mit ge-
neigtem Auflageelement und aufgelegten
Produkten;

Fig. 10 eine weitere Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Führungsvorrichtung;

Fig. 11 einen Verkaufsautomaten.

[0036] Die beiliegenden Figuren der Zeichnung sollen
ein weiteres Verständnis der Ausführungsformen der Er-
findung vermitteln. Sie veranschaulichen Ausführungs-
formen und dienen im Zusammenhang mit der Beschrei-
bung der Erklärung von Prinzipien und Konzepten der
Erfindung. Andere Ausführungsformen und viele der ge-
nannten Vorteile ergeben sich im Hinblick auf die Zeich-
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nungen. Die Elemente der Zeichnungen sind nicht not-
wendigerweise maßstabsgetreu zueinander gezeigt.
[0037] In den Figuren der Zeichnung sind gleiche,
funktionsgleiche und gleich wirkende Elemente, Merk-
male und Komponenten - sofern nichts Anderes ausge-
führt ist - jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0038] Die Figuren 1 und 2 zeigen eine Parallelo-
grammführung aus dem Stand der Technik. Ein Aufla-
geelement 6’ ist an zwei Führungsarmen 8’ gelagert, die
wiederum mit einer Basis 13’ verbunden sind. Jeder der
Führungsarme 8’ ist mit einem ersten Endabschnitt 11a’
mit dem Auflageelement 6’ und mit einem zweiten En-
dabschnitt 11b’ mit der Basis 13’ verbunden. Werden die
Führungsarme 8‘ nun weiter geneigt, wie in Figur 2 dar-
gestellt, so erfolgt eine Parallelverschiebung der beiden
Führungsarme 8’ zueinander, wobei auch in der abge-
senkten Position die beiden Neigungswinkel α’ zwischen
jedem Führungsarm 8’ und der Basis 13’ identisch aus-
gebildet sind. Folglich kann lediglich eine parallele Ab-
senkung des Auflageelements 6’ umgesetzt werden, wo-
bei dies zu Anfangs in einer Höhe h1 angeordnet war,
und in einem abgesenkten Zustand in einer Höhe h2 an-
geordnet ist. Eine schiefe Ebene auf einer Oberfläche
des Auflageelements 6’ kann dabei nicht ausgeführt wer-
den.
[0039] Fig. 3 zeigt eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Führungsvorrichtung 1. In dieser Aus-
führungsform umfasst diese zwei Führungsarme 8, die
beabstandet zueinander mit dem Auflageelement 6 ver-
bunden sind. Die beiden Führungsarme 8 weisen eine
unterschiedliche Länge auf, und können daher bereits in
einem Zustand, in welchem eine horizontale Ebene 9
ausgebildet wird, mit einem unterschiedlichen Winkel α,
β bezüglich der Basis 13 bzw. bezüglich des Auflagee-
lements 6 angeordnet sein. In der dargestellten Ausfüh-
rungsform sind die beiden Führungsarme 8 jeweils mit
einer Basis 13 verbunden, die in unterschiedlichen Hö-
hen angeordnet ist. So liegt die Basis 13b um eine Höhe
d höher als die Basis 13a.
[0040] Fig. 4 zeigt die Führungsvorrichtung aus Fig. 3
mit geneigtem Auflageelement 6. Hierbei ist erkennbar,
dass die beiden Neigungswinkel α, β unterschiedlich
ausgeführt sind, wobei der Neigungswinkel β des zweiten
Führungsarms 8b kleiner als der Neigungswinkel α des
ersten Führungsarms 8a ausgebildet ist. Dadurch kann
eine geneigte Ebene 10 ausgebildet werden, wobei das
Auflageelement 6 um den Winkel γ geneigt wird. Im Ver-
gleich zu der in Figur 3 dargestellten Position wird das
Auflageelement 6 nicht nur geneigt, sondern auch abge-
senkt, da sich die anfängliche Höhe h1 auf die Höhe h2
verringert. Des Weiteren wird das Auflageelement 6 in
Richtung des zweiten Führungsarms 8b im Wesentlichen
horizontal verschoben, sodass nicht nur eine vertikale
Absenkung mit der Führungsvorrichtung 1 umgesetzt
werden kann.

[0041] Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Führungsvorrichtung 1. An einem
der Führungsarme 8 ist ein Antriebselement 14 vorge-
sehen, das beispielsweise als Elektromotor, mit einer
Kopplung, einer Gelenkwelle, und einer Spindel ausge-
führt sein kann. Je nachdem, in welche Richtung sich der
Elektromotor dreht, kann sich das Auflageelement 6 He-
ben und Absenken sowie Neigen. Dies kann insbeson-
dere dadurch umgesetzt werden, dass sich die Spindel
ausfährt oder einfährt, wodurch der Neigungswinkel α
des Führungsarms 8 verändert werden kann.
[0042] Fig. 6 zeigt eine weitere Ansicht der Ausfüh-
rungsform aus Fig. 5. Die Führungsarme 8a, 8b können
jeweils mit einem ersten Endabschnitt 11a an einer Un-
terseite 12 des Auflageelements 6 gelagert sein, und je-
weils mit einem zweiten Endabschnitt 11b an einer Basis
13 befestigt sein. Dabei kann eine Basis 13a des ersten
Führungsarms 8A in einer zu der Basis 13b des zweiten
Führungsarms 8b unterschiedlichen Höhen angeordnet
sein. In der dargestellten Ausführungsform wird dies da-
durch umgesetzt, dass auf einem Untergrund zwei un-
terschiedlich hohe Blöcke bzw. Profile angeordnet wer-
den, an welchem der jeweilige Führungsarm 8a, 8b ge-
lenkig befestigt wird. Damit kann die komplette Füh-
rungsvorrichtung 1 auf einem ebenen Untergrund mon-
tiert werden, da die Basis 13a, 13b jeweils als unter-
schiedlich hohes Abstandselemente ausgebildet sein
kann.
[0043] Das Auflageelement 6 kann beispielsweise
auch zweiteilig, in Form von zwei parallel angeordneten
Schienen ausgeführt sein, wie in Figur 6 gezeigt. Dies
eignet sich beispielsweise für zylinderförmige Produkte,
wie Flaschen bzw. CO2-Flaschen, die länger als der Ab-
stand zwischen den beiden Schienenelementen ausge-
führt sind, sodass diese über die Oberfläche 7 des zwei-
teiligen Auflageelements 6 abrollen können. Sollen un-
terschiedlich große Produkte über das Auflageelement
6 bewegt werden, so eignet sich ein einteiliges Auflage-
element 6, das die komplette Fläche zwischen den bei-
den Schienen, wie in Figur 6 dargestellt, überspannt.
[0044] Fig. 7 zeigt die Führungsvorrichtung aus Fig. 5
mit geneigtem Auflageelement 6. Inwieweit sich die Höhe
h1 bzw. h2 und der Winkel γ verändern, hängt insbeson-
dere von der Kinematik des Gesamtsystems ab. Dabei
ist insbesondere die Länge der Führungsarme 8 sowie
der Abstand zwischen den Drehpunkten, an welchen die
Führungsarme mit der Basis 13 und dem Auflageelement
6 verbunden sind, ausschlaggebend. Gemäß diesen ki-
nematischen Gegebenheiten kann die Führungsvorrich-
tung 1 auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden,
wobei den jeweiligen Anforderungen des Verkaufsauto-
maten vorgegeben werden kann, inwieweit das Auflage-
element 6 abgesenkt und geneigt werden soll.
[0045] Beispielsweise kann die Basis 13a um 8 mm
versetzt zu der Basis 13b angeordnet sein. Insbesondere
kann ein Höhenversatz von 5 mm bis 15 mm umgesetzt
werden. Ebenso kann einer der Führungsarme, insbe-
sondere der Führungsarm 8b, um 3 mm bis 15 mm kürzer
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ausgeführt sein, als der andere Führungsarm, insbeson-
dere Führungsarm 8a. Bevorzugt ist der Führungsarm
8b 5 mm kürzer als der Führungsarm 8a ausgeführt. Der
Führungsarm 8b können beispielsweise 110-140 mm
lang sein, insbesondere 125 mm.
[0046] Ein anfänglicher Neigungswinkel α, wie in Figur
5 dargestellt, kann beispielsweise zwischen 30° und 50°
betragen, insbesondere 40°. Ein anfänglicher Winkel β
kann zwischen 30° und 40°, insbesondere 37° liegen.
Eine Höhe h1 kann zwischen 130 mm und 160 mm be-
tragen, insbesondere 143 mm. Wird nun die geneigte
Ebene 10 eingestellt, so kann sich der Winkel α auf 16°,
und der Winkel β auf 5° ändern. Dabei kann ein Winkel
γ eingestellt werden, der eine Neigung der Oberfläche 7
des Auflageelements 6 darstellt. Dieser kann im konkre-
ten Fall bei 3° liegen. Des Weiteren kann eine Höhe h2
von 105 mm erreicht werden.
[0047] Fig. 8 zeigt die Führungsvorrichtung aus Fig. 5
mit ebenem Auflageelement 6 und aufgelegten Produk-
ten 2. Bei den Produkten 2 handelt es sich um Produkte
mit einem runden Querschnitt, wie beispielsweise CO2-
Zylinder, welche über die Oberfläche 7 des Auflageele-
ments 6 rollen können. Um eine Fallhöhe zwischen dem
Auflageelement 6 und den Warenfächern 4 zu verringern
bzw. konstant zu halten, erfolgt zunächst eine Ausrich-
tung in einer horizontalen Ebene 9. Durch die verringerte
Fallhöhe erfolgt eine Reduzierung der Gefahr des ver-
kannten der rollbaren Produkte 2 und es wird eine sanfte
Handhabung der Produkte 2 erreicht. Anschließend kann
eine schiefe Ebene 10 eingestellt werden, wie in Figur 9
gezeigt.
[0048] Fig. 9 zeigt die Führungsvorrichtung 1 aus Fig.
5 mit geneigtem Auflageelement 6 und aufgelegten Pro-
dukten 2. Ziel ist es nun, die Produkte 2 nach rechts zu
befördern, wie durch die Pfeilrichtung dargestellt. Dies
wird durch die geneigte Ebene 10 erreicht. Dadurch, dass
eine Oberfläche 7 des Auflageelement 6 durch die ge-
neigte Ebene 10 nicht angehoben wird, wird ein Verkeilen
des Produkts 2 mit dem linken Warenfach 4 verhindert.
Es wäre ebenso denkbar, die Vorrichtung 1 gespiegelt
auszuführen, sodass eine Absenkung nach links erfolgt
und die Produkte 2 nach links abgegeben werden.
[0049] Fig. 10 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Führungsvorrichtung 1. Die bei-
den Führungsarme 8 können hierbei beispielsweise te-
leskopartig ausgeführt sein, um eine geneigte Ebene 10
des Auflageelements 6 umzusetzen. Demnach können
die beiden Führungsarme 8 auf einer Basis 13 derselben
Höhe angeordnet werden. Durch die Pfeilrichtung ist ge-
zeigt, dass der in der Darstellung rechte Führungsarm 8
verkürzt werden kann, insbesondere teleskopartig.
[0050] Fig. 11 zeigt eine Ausführungsform eines Ver-
kaufsautomaten 3, wie er mit einer Führungsvorrichtung
1 eingesetzt werden kann. Der Verkaufsautomat 3 um-
fasst dabei zwei Ausgabeöffnungen 5, die an unter-
schiedlichen Positionen am Automaten angeordnet wer-
den können. Insbesondere an der unteren Ausgabeöff-
nung 5 können Produkte 2 ausgegeben werden, die zu-

vor über eine Führungsvorrichtung 1 zu der Ausgabeöff-
nung 5 bewegt wurden.
[0051] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele vorstehend vollständig
beschrieben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, son-
dern auf vielfältige Art und Weise modifizierbar. So kön-
nen beispielsweise das Auflageelement 6 sowie die Füh-
rungsarme 8 eine von der Darstellung unterschiedlicher
Geometrie bzw. Abmessung aufweisen. Insbesondere
können auch mehr als zwei Führungsarme 8, oder nur
ein Führungsarm 8, eingesetzt werden, um die geneigte
Ebene 10 des Auflageelements 6 zu erreichen.

Bezugszeichenliste

[0052]

1 Führungsvorrichtung
2 Produkt
3 Verkaufsautomaten
4 Warenfach
5 Ausgabeöffnung
6 Auflageelement
7 Oberfläche
8 Führungsarm
9 horizontale Ebene
10 geneigte Ebene
11 Endabschnitt
12 Unterseite
13 Basis
14 Antriebselement

Patentansprüche

1. Führungsvorrichtung (1) zur Führung von Produkten
(2) in einem Verkaufsautomaten (3), wobei die Pro-
dukte (2) aus einem Warenfach (4) über die Füh-
rungsvorrichtung (1) einer Ausgabeöffnung (5) zu-
führbar sind,

mit einem Auflageelement (6) zur Auflage zu-
mindest eines Produkts (2), wobei das Produkt
(2) auf einer Oberfläche (7) des Auflageele-
ments (6) auflegbar ist,
mit zumindest einem Führungsarm (8), der mit
dem Auflageelement (6) derart verbunden ist,
dass das Auflageelement (6) in eine horizontale
Ebene (9) und in zumindest eine geneigte Ebe-
ne (10) ausrichtbar ist, wobei bei Ausrichtung in
einer geneigten Ebene (10) das Produkt (2) über
die Oberfläche (7) des Auflageelements (6) rol-
lend und/oder gleitend zu der Ausgabeöffnung
(5) beförderbar ist.

2. Führungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein erster Führungsarm (8a) und ein zweiter
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Führungsarm (8b) umfasst ist.

3. Führungsvorrichtung (1) Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Führungsarme (8a, 8b) eine unterschied-
liche Länge aufweisen.

4. Führungsvorrichtung (1) nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Führungsarme (8a, 8b) jeweils mit einem
ersten Endabschnitt (11a) an einer Unterseite (12)
des Auflageelements (6) gelagert sind, und jeweils
mit einem zweiten Endabschnitt (11b) an einer Basis
(13a, 13b) befestigbar sind, wobei die Basis (13a)
des ersten Führungsarms (8a) in einer zu der Basis
(13b) des zweiten Führungsarms (8b) unterschied-
liche Höhe angeordnet ist.

5. Führungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche
2 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Neigungswinkel (α) zwischen dem Aufla-
geelement (6) und dem ersten Führungsarm (8a)
größer als ein Neigungswinkel (β) zwischen dem
Auflageelement (6) und dem zweiten Führungsarm
(8b) ausgebildet ist, wenn das Auflageelement (6) in
einer geneigten Ebene (10) ausgerichtet ist.

6. Führungsvorrichtung (1) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Neigungswinkel (β) des zweiten Führungs-
arms (8b) zwischen 0° und 10° beträgt, wenn das
Auflageelement (6) in einer geneigten Ebene (10)
ausgerichtet ist.

7. Führungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche
5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Neigungswinkel (α) des ersten Führungs-
arms (8a) zwischen 10° und 20° beträgt, wenn das
Auflageelement (6) in einer geneigten Ebene (10)
ausgerichtet ist.

8. Führungsvorrichtung (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Auflageelement (6) bei Ausrichtung in ei-
ner geneigten Ebene (10) um einen Winkel (γ) von
1° bis 5° bezüglich der horizontalen Ebene (9) ge-
neigt ist.

9. Führungsvorrichtung (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche 2 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einem Führungsarm (8a, 8b) ein Antriebse-
lement (14) angeordnet ist, um die Führungsarme
(8a, 8b) zu neigen.

10. Führungsvorrichtung (1) nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Antriebselement (14) zwischen den Füh-
rungsarmen (8a, 8b) angeordnet ist.

11. Führungsvorrichtung (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberfläche (7) des Auflageelements (6) in
der geneigten Ebene (10) an keiner Position höher
angeordnet ist als in der horizontalen Ebene (9).

12. Führungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche
2 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Auflageelement (6) in der geneigten Ebene
(10) im Vergleich zu der horizontalen Ebene (9) in
Richtung des zweiten Führungsarms (8b) verscho-
ben angeordnet ist.

13. Verfahren zur Führung von Produkten (2) in einem
Verkaufsautomaten (3), wobei die Produkte (2) aus
einem Warenfach (4) über eine Führungsvorrichtung
einer Ausgabeöffnung zugeführt werden, insbeson-
dere mit einer Führungsvorrichtung (1) nach einem
der vorstehenden Ansprüche, umfassend die Schrit-
te:

Befördern von zumindest einem Produkt (2) aus
dem Warenfach (4) auf ein horizontal ausgerich-
tetes Auflageelement (6), wobei das Produkt ei-
ne Oberfläche (7) des Auflageelements (6) kon-
taktiert,
Ausrichten des Auflageelements (6) in eine ge-
neigte Ebene (10), sodass das Produkt (2) über
die Oberfläche (7) des Auflageelements (6) rol-
lend und/oder gleitend zu der Ausgabeöffnung
(5) befördert wird, wobei die Ausrichtung des
Auflageelements (6) mit zumindest einem Füh-
rungsarm (8) erfolgt, der mit dem Auflageele-
ment (6) verbunden ist.

14. Verfahren nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein erster Führungsarm (8a) und ein zweiter
Führungsarm (8a) umfasst sind, wobei die Füh-
rungsarme (8a, 8b) eine unterschiedliche Länge auf-
weisen, sodass ein Neigungswinkel (b) des zweiten
Führungsarms zwischen 0 und 10 Grad beträgt und
der Neigungswinkel (a) des ersten Führungsarms
(8a) zwischen 10 und 20 Grad beträgt, wenn das
Auflageelement (6) in der geneigten Ebene (10) aus-
gerichtet ist.
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